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51/164. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit mit Besorgnisüber die fortbestehenden Schulden- und
im Hinblick auf eine dauerhafte Lösung des Aus- Schuldendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungs-
landsverschuldungsproblems der Entwicklungs- länder, die deren Entwicklungsbemühungen und Wirtschafts-
länder wachstum beeinträchtigen, und betonend, wie wichtig es ist,

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 48/165 vom 21. De-
zember 1993 und 50/92 vom 20. Dezember 1995 sowie die
einschlägigen Bestimmungen des Berichts des Ad-hoc-Plenar-
ausschusses der Generalversammlung für die Halbzeitüber-
prüfung der Durchführung der Neuen Agenda der Vereinten
Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren1

sowie die einvernehmlichen Ergebnisse aller großen Konferen-
zen der Vereinten Nationen und Gipfeltreffen, die seit Anfang
der neunziger Jahre abgehalten wurden,

erneut erklärend, daß dringend wirksame, ausgewogene,
entwicklungsorientierte und dauerhafte Lösungen für die
Auslandsverschuldungs- und Schuldendienstprobleme der
Entwicklungsländer gefunden werden müssen und daß ihnen
geholfen werden muß, sich aus dem Umschuldungsprozeß zu
lösen,

feststellend, daß sich die Verschuldungssituation einer
Reihe von Entwicklungsländern seit der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre verbessert hat und daß die Entwicklung der
Schuldenstrategie zu dieser Verbesserung beigetragen hat, mit
Genugtuung über die Maßnahmen zur Schuldenerleichterung,
die Gläubigerländer sowohl im Rahmen des Pariser Klubs als
auch durch Streichung und gleichwertige Maßnahmen zum
Erlaß der bilateralen öffentlichen Schulden ergriffen haben, unter Hervorhebungder Notwendigkeit eines fortgesetzten
und mit Genugtuung über die noch günstigeren Schulden- weltweiten Wirtschaftswachstums und eines auch weiterhin
erleichterungsmaßnahmen, die der Pariser Klub auf der förderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem was
Grundlage der Neapel-Bedingungen vom Dezember 1994 Austauschrelationen, Rohstoffpreise, verbesserten Markt-
ergriffen hat, zugang, Handelspraktiken, Zugang zu Technologie, Wechsel-

betonend, daß diese Initiativen, die den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den ärmsten und hochverschuldeten
Ländern, vor allem in Afrika, bei ihren Bemühungen um den
Abbau ihrer Schuldenlast weiter helfen werden, angesichts des
nach wie vor sehr hohen Gesamtschuldenbestandes und
Schuldendienstes dieser Länder voll und rasch umgesetzt
werden müssen,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß
die Schuldnerländer ihre Anstrengungen im Zuge ihrer
Wirtschaftsreformen und ihrer Stabilisierungs- und Struktur-
anpassungsprogramme auch in Zukunft weiterverfolgen und
verstärken, um die Ersparnisse und Investitionen zu erhöhen,
die Inflation zu vermindern und die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit zu verbessern, unter Berücksichtigung der Notwen-
digkeit, sich mit den sozialen Aspekten der Entwicklung zu
befassen, wozu auch die Beseitigung der Armut gehört, sowie
unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten dieser
Länder und der Verwundbarkeit der ärmeren Schichten ihrer
Bevölkerung,

die schwere Schulden- und Schuldendienstlast im Zusammen-
hang mit den verschiedenen Arten von Schulden vieler
Entwicklungsländer auf der Grundlage eines wirksamen,
ausgewogenen, entwicklungsorientierten und dauerhaften
Ansatzes sowie gegebenenfalls unter vorrangiger Berück-
sichtigung des Gesamtschuldenbestandes der ärmsten und am
höchsten verschuldeten Entwicklungsländer zu erleichtern,

feststellend, daß diejenigen Entwicklungsländer, die ihren
internationalen Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen
unter großen Opfern weiter rechtzeitig nachgekommen sind,
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be-
schränkungen getan haben,

mit dem Ausdruck ihrer Sorgedarüber, daß die bisherigen
Maßnahmen zur Schuldenerleichterung noch nicht in jeder
Hinsicht wirksame, ausgewogene, entwicklungsorientierte und
dauerhafte Lösungen für die Schulden- und Schulden-
dienstprobleme einer großen Zahl von Entwicklungsländern,
insbesondere der ärmsten und am höchsten verschuldeten
Länder, gebracht haben,

im Zusammenhang mit den Auslandsverschuldungs- und
Schuldendienstproblemen der EntwicklungsländerKenntnis
nehmendvon der Situation in einigen Gläubigerländern mit
Übergangsvolkswirtschaften,

kurse und internationale Zinssätze betrifft, und feststellend,
daß weiterhin Mittel für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
und eine bestandfähige Entwicklung der Entwicklungsländer
erforderlich sind,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Schuldensituation der Entwicklungsländer Mitte
1996 ;2

2. erkennt an, daß wirksame, ausgewogene, entwick-
lungsorientierte und dauerhafte Lösungen für die Auslands-
verschuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwick-
lungsländer maßgeblich zur Stärkung der Weltwirtschaft und
zu den Bemühungen der Entwicklungsländer um die Herbei-
führung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer
bestandfähigen Entwicklung beitragen können;

3. stellt fest, daß weitere Fortschritte, insbesondere die
rasche Verwirklichung innovativer Ansätze und konkreter
Maßnahmen, unverzichtbar sind, wenn ein Beitrag zu wirk-
samen, ausgewogenen, entwicklungsorientierten und dauerhaf-
ten Lösungen für die Auslandsverschuldungs- und Schul-
dendienstprobleme der Entwicklungsländer, insbesondere der
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ärmsten und am höchsten verschuldeten Länder, geleistet wer- gen bei der Umsetzung der Initiative laufend zu evaluieren und
den soll; aktiv zu überwachen, um die hochverschuldeten armen Länder

4. betont, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer
ihre Bemühungen um die Förderung eines günstigen Umfelds 10.unterstreicht, wie wichtig Transparenz und die
für ausländische Investitionen fortsetzen, um so das Wirt- Mitwirkung der Schuldnerländer an allenÜberprüfungen und
schaftswachstum und eine bestandfähige Entwicklung zu för- Analysen sind, die während der Anpassungsperiode durch-
dern und auf diese Weise die Überwindung ihrer Schulden- geführt werden;
und Schuldendienstprobleme zu begünstigen, und unterstreicht
außerdem, daß die internationale Gemeinschaft ein günstiges
externes Wirtschaftsumfeld fördern muß, unter anderem durch
die Verbesserung des Marktzugangs, die Stabilisierung der
Wechselkurse, eine wirksame Handhabung der internationalen
Zinssätze, erweiterte Ressourcenströme, Zugang zu den inter-
nationalen Finanzmärkten und Mittelzuflüsse sowie durch
einen verbesserten Zugang der Entwicklungsländer zu Techno-
logie;

5. betont außerdem, daß die Entwicklung der Schulden-
strategie von einem günstigen und förderlichen weltwirt-
schaftlichen Umfeld flankiert sein muß, wozu auch die voll-
ständige Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde der
multilateralen Handelsverhandlungen und der Beschlüsse der
Ministertagung von Marrakesch zugunsten der am wenigsten
entwickelten Länder und der Nettonahrungsmittelimporteure
unter den Entwicklungsländern gehört;3

6. begrüßtdie Schuldeninitiative zugunsten derhochver- 13. bittet die Gläubigerländer, die Privatbanken und die
schuldeten armen Länder, die vom Interimsausschuß des multilateralen Finanzinstitutionen, imRahmen ihrer Vorrechte
Internationalen Währungsfonds und vom Entwicklungs- ihre Initiativen und Bemühungen im Hinblick auf die Bewälti-
ausschuß der Weltbank und des Internationalen Währungs-gung der Schuldenprobleme der am wenigsten entwickelten
fonds gebilligt wurde, mit der es den in Frage kommenden Länder bei Geschäftsbanken und die Erledigung der Anträge
hochverschuldeten armen Ländern ermöglicht werden soll, auf weitere Mobilisierung von Mitteln im Rahmen der Schul-
durch koordinierte Maßnahmen aller Gläubiger auf der denreduzierungsfazilität der Internationalen Entwicklungsorga-
Grundlage von Anpassungsbemühungen der Schuldnerländer nisation fortzusetzen, um den am wenigsten entwickelten Län-
zu einer tragfähigen Schuldensituation zu gelangen; dern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, dabei

7. erkennt an, daß die Umsetzung der Initiative verlangt,
daß sowohl von bilateralen als auch von multilateralen
Gläubigern zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt
werden, ohne die erforderliche Unterstützung der Entwick-
lungsaktivitäten der Entwicklungsländer zu beeinträchtigen,
begrüßt die Zusage, zusätzliche Mittel für die Initiative zur
Verfügung zu stellen, und bittet die bilateralen Geber,Beiträge
an den Treuhandfonds für die Umsetzung der Initiative zu
entrichten;

8. unterstreicht, daß die entwickelten Länder der Ini-
tiative dringend die Unterstützung zukommen lassen müssen,
die sie benötigt und verdient, und daß sie sie flexibel umsetzen
müssen, um sicherzustellen, daß das bereits Erreichte berück-
sichtigt wird, wenn die Länge der Anpassungsperiode festge-
legt wird, die erforderlich ist, um mit Hilfe aller Gläubiger ein
Herauslösen aus dem Umschuldungsprozeß herbeizuführen;

9. unterstreicht außerdem, wie wichtig es ist, daß die
Auswahlkriterien der Initiative flexibel, transparent und unter
voller Mitwirkung des Schuldnerlandes angewendet werden,
und unterstreicht ferner, wie wichtig es ist, die Konsequenzen
der im Rahmen der Auswahlkriterien angewandten Bedingun-

in ausreichendem Maße zu erfassen;

11. begrüßtden Beschluß des Pariser Klubs, zum Schul-
denabbau über die Neapel-Bedingungen hinauszugehen,
insbesondere durch den Erlaß eines Teils der Schuldenlast der
ärmsten und am höchsten verschuldeten Länder, unterstreicht
die Notwendigkeit, diesen Beschluß rasch umzusetzen, und
fordert alle sonstigen bilateralen Gläubiger nachdrücklich auf,
im Rahmen der koordinierten Anstrengungen aller Länder
vergleichbare Beiträge zu leisten;

12. anerkenntdie Anstrengungen, die die verschuldeten
Entwicklungsländer unternehmen, um trotz hoher sozialer
Kosten ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen,
und legt den privaten Gläubigern und insbesondere den Ge-
schäftsbanken in diesem Zusammenhang nahe, ihre Initiativen
und Bemühungen zur Bewältigung der Probleme der Entwick-
lungsländer mit mittlerem Einkommen in bezug auf ihre
Schulden bei Geschäftsbanken fortzusetzen;

behilflich zu sein, ihre Schulden bei Geschäftsbanken zu redu-
zieren;

14. bittet den Internationalen Währungsfonds, auch
weiterhin konkrete Maßnahmen und Vorgehensweisen im
Hinblick auf die Probleme der verschuldeten Entwicklungs-
länder zu erarbeiten, insbesondere durch die Bereitstellung
bilateraler Beiträge, und bei Bedarf zu erwägen, das Manage-
ment seiner Reserven zu optimieren, um die Finanzierung der
Erweiterten Strukturanpassungsfazilität zu erleichtern;

15. bekräftigt die weltweite Halbzeitüberprüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms für die neunziger Jahre
zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder , ins-4

besondere die Maßnahmen, die zugunsten dieser Länder im
Hinblick auf ihre öffentlichen bilateralen und multilateralen
Schulden sowie ihre Schulden bei Geschäftsbanken zweck-
mäßigerweise zu ergreifen sind;

16. nimmt mit Besorgnis Kenntnisvon den fortbestehen-
den Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen der Länder
mit mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika, und legt
den Gläubigern, namentlich den multilateralen Finanzinstitu-
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tionen und den Geschäftsbanken, nahe, auch weiterhin Nettoressourcentransfer zwischen den Entwicklungsländern
wirksame Lösungen für diese Verpflichtungen zu suchen; und den entwickelten Ländern ,

17. betont, daß es wichtig ist, die Darlehensgewährung zu
Vorzugsbedingungen über die Erweiterte Strukturanpassungs-
fazilität an Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen
fortzusetzen;

18. betont außerdem, daß zusätzlich zu den Maßnahmen
zur Schuldenerleichterung, wozu auch der Schulden- und
Schuldendienstabbau gehört, der Zustrom neuer Finanzmittel
aus allen Quellen in die verschuldeten Entwicklungsländer er-
forderlich ist, und fordert die Gläubigerländer und die multila-
teralen Finanzinstitutionen nachdrücklich auf, auch weiterhin
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern Finanz-
hilfe zu Vorzugsbedingungen zu gewähren, um die Entwick-
lungsländer bei der Durchführung von Wirtschaftsreformen,
Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogrammen sowie bei
der Beseitigung der Armut zu unterstützen und sie so in die
Lage zu versetzen, sich von dem Schuldenüberhang zu be-
freien und neue Investitionen anzuziehen, und um ihnen bei
der Herbeiführung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums
und einer bestandfähigen Entwicklung behilflich zu sein;

19. betont ferner, daß es dringend notwendig ist, schwa-
chen Bevölkerungsgruppen, insbesondere Gruppen mit niedri-
gem Einkommen, die von der Durchführung wirtschaftlicher
Reformprogramme in den Schuldnerländern am stärksten
betroffen sind, auch weiterhin soziale Netze zu bieten;

20. fordert die internationale Gemeinschaft, namentlich ströme zugute gekommen sind und daß kurzfristige Kapitalbe-
das System der Vereinten Nationen,aufund bittet die Bretton- wegungen unberechenbar sein können,
Woods-Institutionen sowie den Privatsektor, entsprechende
Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen, um die Verpflichtun-
gen, Übereinkünfte und Beschlüsse der seit Beginn der
neunziger Jahre abgehaltenen großen Konferenzen der Ver-
einten Nationen und Gipfeltreffen über Entwicklungsfragen im
Zusammenhang mit der Frage der Auslandsverschuldung
umzusetzen;

21. ersuchtden Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit fristiger privater Kapitalbewegungen, die in besonderem Maße
mit den Bretton-Woods-Institutionen und anderenzuständigen Zinsschwankungen und anderen möglichen Fluktuationen im
Organen des Systems der Vereinten Nationen die Schulden- nationalen und internationalen Wirtschaftsumfeld unterliegen,
initiative zugunsten der hochverschuldeten armen Länder
genau zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung über die Umsetzung der Initiative
und die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/165. Nettoressourcenströme und -transfers zwischen
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungihrer Resolutionen 47/178 vom 22. De-
zember 1992 und 49/93 vom 19. Dezember 1994, eingedenkdessen, daß alle Länder, vor allem die großen

Kenntnis nehmendvon demWorld Economic and Social
Survey, 1996(Welt-Wirtschafts- und Sozialüberblick 1996) ,5

insbesondere dessen Kapitel III mit dem Titel "Die Weltwirt-
schaft", und dem Bericht des Generalsekretärs über den

6

in der Erwägung, daß die Entwicklungsländer für ihre
eigene Entwicklung in erster Linie zwar selbst verantwortlich
sind, daß es jedoch weiterhin unerläßlich ist, daß die interna-
tionale Gemeinschaft ihre Bemühungen um die Lösung ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Probleme unter anderem durch
die Förderung eines günstigen weltwirtschaftlichen Umfelds
nachdrücklich unterstützt,

im Hinblick darauf, daß für viele Entwicklungsländer,
insbesondere die Länder in Afrika und die am wenigsten
entwickelten Länder, die öffentliche Entwicklungshilfe nach
wie vor eine wichtige Quelle finanzieller Mittel zur Unterstüt-
zung ihrer Entwicklungsanstrengungen ist,

in Anerkennungder immer wichtigeren Rolle von Privat-
investitionen sowie dessen, daß die internationale Gemein-
schaft mit dem Abschluß der Uruguay-Runde der multilatera-
len Handelsverhandlungen einen entscheidenden Schritt auf
dem Wege zur Erweiterung eines geordneten internationalen
Handelssystems, zur Förderung der Liberalisierung im Welt-
handel und zur Schaffung eines sichereren Handelsumfelds
getan hat,

feststellend, daß die Kapitalströme, insbesondere die priva-
ten Kapitalströme in die Entwicklungsländer, stark zugenom-
men haben, daß jedoch nicht allen Ländern diese Kapital-

sowie feststellend, daß die künftige Entwicklung des
Nettoressourcentransfers in die Entwicklungsländer von einem
wachstumsorientierten, günstigen internationalen Wirtschafts-
umfeld und von einer soliden Wirtschaftspolitik in den
einzelnen Ländern abhängt,

unter Betonungdes unberechenbaren Charakters kurz-

feststellend, daß in den neunziger Jahren der Nettoressour-
centransfer von den Bretton-Woods-Institutionen in die Länder
Afrikas und in einige Länder Asiens zwar positiv, in die
Entwicklungsländer insgesamt jedoch real negativ war, sowie
feststellend, daß der Nettotransfer der Regionalbanken in die
Entwicklungsländer in den neunziger Jahren insgesamt positiv
war, obwohl er 1994 und 1995 leicht negativ ausfiel,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisdarüber, daß die öffentli-
che Entwicklungshilfe in jüngster Zeit insgesamt zurück-
gegangen ist,

Industriestaaten, die beträchtlichen Einfluß auf das Wachstum
der Weltwirtschaft und das weltwirtschaftliche Umfeld
ausüben, ihre Bemühungen zur Förderung von stetigem
Wirtschaftswachstum und einer bestandfähigen Entwicklung
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